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Es ist wie es ist!
Mühsam ernährt sich das Eichhörnchen

Hagen Husgen

Es ist wie es ist!

1 000 neue Stellen sind beschlossen 
und teilweise im Doppelhaushalt 
2019/2020 eingetütet. Teilweise des-
wegen, da sich einige dieser Stellen be-
reits im vergangenen Doppelhaushalt 
und der „Rest“ in folgenden Jahres-
scheiben wiederfinden. Die auf diese 
Stellen geplanten zusätzlichen Kolle-
ginnen und Kollegen müssen aber erst 
einmal ausgebildet werden, da der ein-
satzbereite Polizeibeamte nicht auf 
dem Arbeitsmarkt zu finden ist. Das 
eröffnet die Möglichkeit, die beschlos-
senen Stellen vorübergehend für die 
Verwaltung oder auch für das Hinaus-
schiebens des Ruhestandes von Kolle-
ginnen und Kollegen zu nutzen. Allein 
für das Hinausschieben stehen im lau-
fenden Doppelhaushalt 175 Stellen zur 
Verfügung. Ob sie ausreichen werden, 
muss die Zeit zeigen. Im negativen Fall 
muss neu nachgedacht werden - die 
GdP hilft gern dabei.

Nicht ganz unbedeutend ist auch der 
Fakt, dass in den nächsten fünf Jahren 
circa 2 000 sächsische Polizistinnen und 

Polizisten in den wohlverdienten Ruhe-
stand gehen werden. Jeder kann sich 
somit ausrechnen oder zumindest vage 
überschlagen, dass es eine gewisse 
Zeit braucht, bis die „Tausend“ tat-
sächlich angekommen sind. Reine Ma-
thematik!

Wider Erwarten möchte ich mich 
heute mal nicht an den endlosen und 
sich ständig ändernden Rechnereien 
beteiligen. Es reicht, wenn dies ohne-
hin schon von allen möglichen Leuten 
mit Vehemenz vollzogen wird und die 
Aussage, wann diese „Tausend mehr“ 
erreicht sind, eine sehr geringe Halt-
barkeit hat. Viele Faktoren spielen hier 
eine Rolle.

Es ist wie es ist! 

Hätte aber nicht so sein müssen! Die 
Gewerkschaft der Polizei Sachsen hat 
in der Vergangenheit genug zu den Ur-
sachen und Verursachern gesagt. Und 
nun braucht es eben Zeit! Zeit, die wir 
uns notgedrungen nehmen müssen! 

Mühsam ernährt sich das verküm-
merte Eichhörnchen, nachdem es jah-
relang nicht gepflegt, sondern eher 
vernachlässigt wurde. Es muss erst 
langsam aufgepäppelt werden, wozu 
es Zeit und Geduld braucht. Es nutzt 
uns nicht im Geringsten, jahrelang 
über die Vergangenheit zu zetern, auch 
wenn es manchmal kurze Momente 
des Rechthabens beschert. Aber das 
weiß sowieso jeder.

Es geht uns mehr um die Zeit, die in 
der Zukunft liegt und unbedingt paral-
lel dazu genutzt werden muss, uns und 
unsere zukünftigen Kolleginnen und 
Kollegen optimistischer zu stimmen. 
Denn Optimismus und Freude an der 
Arbeit sind ein Garant für Leistung und 
Engagement. Ein Garant für die Si-
cherheit!

Wie nicht anders zu erwarten ist 
(und das ist das gute Recht all unserer 
Mitglieder), nutzt die GdP Sachsen die-
se Zeit intensiv, um den Polizeiberuf 
nicht nur attraktiver zu machen, son-

dern auch darauf zu drängen, dass ihre 
Arbeit wertgeschätzt wird.

Und das Eichhörnchen grinst zu Jah-
resbeginn ganz leicht, hoppelt zur Seite 
und trägt die ersten Früchte in den Ko-
bel. Früchte einer Saat, die es selbst 
ausgebracht hat, die aber auch von an-
deren gepflegt und gehegt wurden, bis 
sie so langsam aufgehen konnten. Es 
muss auch mal Zeit für die Anerken-
nung der Unterstützung sein.

Das Haushaltsbegleitgesetz 2019/2020 
(HBG 2019/2020) trat (zumindest zum 
Großteil und auch in den die Polizei be-
treffenden Passagen) am 1. Januar 
2019 in Kraft. Ohne zu orakeln oder es 
gar kritisieren zu wollen, würde ich fast 
meine Hand dafür ins Feuer legen, 
dass die meisten Polizisten mit diesem 
Gesetz nichts anfangen können. Müs-
sen sie auch nicht - dafür sind ja wir als 
Gewerkschaft da! 

Und deshalb an dieser Stelle einige 
Erläuterungen dazu:

Das HBG 2019/2020 ist ein Artikel-
gesetz mit 27 Artikeln, welches (wie 
der Name schon verrät) den anstehen-
den Doppelhaushalt begleitet. Hierin 
werden Veränderungen geregelt, die 
Einfluss auf die Finanzen des Freistaa-
tes Sachsen haben. Schon deshalb war 
es für uns als GdP ein MUSS, den poli-
tisch Verantwortlichen unsere diesbe-
züglichen Forderungen mit auf den 
Weg zu geben.

Das Ergebnis kann sich (zumindest 
als Start in eine neue Art der Wert-
schätzung) sehen lassen und stellt sich 
wie folgt dar:
1.  Der Artikel 11 des Haushaltbegleit-

gesetzes 2019/2020 befasst sich mit 
dem Sächsischen Besoldungsgesetz 
(SächsBesG). Relevant sind für uns 
die Änderungen des § 46 Sächs-
BesG, in welchem nunmehr die 
schwer erkämpfte Wiedereinfüh-
rung der Ruhegehaltfähigkeit der 
Polizeivollzugsdienstzulage gesetz-
lich geregelt ist. Eine Regelung, die 
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es so nur in vier Bundesländern gibt. 
Die Saat ist aufgegangen. Die Um-
setzung für bereits im Ruhestand 
(Zeitraum des Eintritts in den Ruhe-
stand 1. Januar 1999 bis 31. Dezem-
ber 2018) befindliche Beamte ist 
noch im Klärungsprozess. Wir blei-
ben dran.  Außerdem beinhaltet der 
Artikel 11 die Änderung der Anlage 
7 des SächsBesG, in welchem die 
Höhe ausgewählter Zulagen veran-
kert ist. Demnach wird die Polizei-
vollzugsdienstzulage auf 150 EUR 
nach einer Dienstzeit von zwei Jah-
ren bzw. 75 EUR nach einer Dienst-
zeit von einem Jahr angehoben. Mit 
der Auszahlung der Februarbezüge 
dürfte dies bei allen angekommen 
sein. Auch dies ist eine Errungen-
schaft, die es bei w eitem nicht in al-
len Bundesländern gibt

2.  Der Artikel 12 des HBG 2019/2020 
ändert die Sächsische Erschwerniszu-
lagen- und Mehrarbeitsvergütungs-
verordnung (SächsEMAVO). Diese 
Änderung ist für viele noch spannen-
der und führt jetzt schon zu ersten 
Diskussionen, denen wir sehr viel 
Aufmerksamkeit widmen (werden). 
Doch der Reihe nach: Völlig neu auf-
genommen wird im neuen § 8a Säch-
sEMAVO die Zulage für Dienst zu 
wechselnden Zeiten - eine Übernah-
me der Regelung des Bundes und 
(Teil-)forderung der GdP Sachsen. 
Dafür aufgehoben werden die bishe-
rigen Regelungen über Zulagen für 
Wechseldienst und für Schichtdienst 
(§ 14) sowie die Zulage für Beamte in 
den Einsatzeinheiten (§ 15 Abs. 2) 
nach gewissen Übergangsregelun-
gen. Das Sächsische Staatsministeri-
um hat mit Schreiben vom 21. De-
zember 2018 nähere Erläuterungen 
zur Umsetzung bekannt gegeben (vor 
allem zu den Voraussetzungen und 
Berechnungen) die sich im ersten 
Moment sehr positiv anhören.
Doch das Eichhörnchen sitzt in sei-

nem Kobel und traut dem Frieden 
nicht so richtig. Beim genaueren Be-
trachten könnten sich für die eine oder 
andere Organisationseinheit Probleme 
auftun. Und diese Bedenken haben 
uns als Gewerkschaft auch erreicht. 
Gerade die Voraussetzung des Errei-
chens der sogenannten „vier Dienst-
paare“ im Monat könnte speziell in 
den Reihen der geschlossenen Einhei-
ten ein Problem darstellen, welches es 
zu beheben gilt. Denn genau diese 
Kolleginnen und Kollegen müssen zu-

künftig auf die durch die GdP hart er-
kämpfte Zulage für Beamte in den 
Einsatzeinheiten verzichten. Dieser 
Verzicht darf keinesfalls dazu führen, 
dass sich am Ende weniger im Geld-
beutel wiederfindet.

Zurück im Kobel! Das Eichhörnchen 
grübelt weiter. Irgendwo war doch 
noch ein Körnchen, welches überhaupt 
noch nicht das Licht der Welt erblickt 
hat. Eichhörnchen sind von Natur aus 
vergesslich, aber wir als GdP niemals!

Mit unserer Forderung, für die „dre-
ckigste Arbeit“ und den belastenden 
unregelmäßigen Dienst auch entspre-
chend entlohnt zu werden, wurde die 
Übernahme des Zulagenmodells des 
Bundes in Sachsen thematisiert. Das 
war unser Ziel und bleibt es auch wei-
terhin.

Doch für uns ist es eine ganz logische 
Konsequenz, dass der Wegfall der Zu-
lage für den Wechsel- und für den 
Schichtdienst sowie die Streichung der 
Zulage für Beamte in den Einsatzein-
heiten nicht allein mit der Zulage für 
Dienst zu wechselnden Zeiten kom-
pensiert sein kann. 

Dazu gehört auch die Anpassung der 
Zulage für Dienst zu ungünstigen Zei-
ten, allen bekannt als DUZ. Für Dienst 
an Feiertagen, an Sams- und Sonnta-
gen sowie in der Nacht bekommt ein 
Bundesbeamter im Schnitt 40 Prozent 
mehr Zuschläge als ein sächsischer Be-
amter. Wenn dieses Missverhältnis 
ebenfalls geradegerückt wird, könnte 
sich auch die Übernahme des Bundes-
systems bezüglich der Attraktivität des 
Schichtdienstes in Sachsen wie ge-
wünscht auszahlen. 

Ich möchte aber auch Folgendes 
klarstellen: die angestrebte Verbesse-
rung des Zulagenmodells ist alles an-
dere als zu verteufeln. Schließlich war 
die Übernahme der Regelungen für 
Bundesbeamte auch unser Ziel, das 
Ziel der GdP. Der Weg ist selbstver-
ständlich der richtige - er muss aber 
auch für alle einen Zugewinn bringen, 
die von solchen belastenden Diensten 
betroffen sind. Er muss zu Ende ge-
dacht werden und er muss in unsere 
Arbeitsmodelle passen. Am Ende des 
Tages steht eine zusätzliche Wertschät-
zung der Arbeit. 

Diese Saat ist also noch nicht ganz 
aufgegangen, aber als GdP Sachsen ar-
beiten wir daran. 

Ihr hört von uns in bekannter Manier 
über den Fortgang unserer Verhand-
lungen.

Euer
Hagen Husgen
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Ohne Zweifel sind Praktika in der 
Polizei ein bewährter und wichtiger 
Bestandteil der Ausbildung und, 
wenn ich mich auf Schülerpraktika 
und Schülerferienpraktika beziehe, 
wichtiger Bestandteil des Berufsfin-
dungsprozesses.

Seit vielen Jahren gehöre ich zu 
denjenigen in der sächsischen Poli-
zei, die Praktikanten betreuen, ih-
nen Rüstzeug für den weiteren Be-
rufsweg mit auf den Weg geben. 
Man möge mich nicht falsch verste-
hen, ich mache das wirklich gern, 
bekomme immer wieder positives 
Feedback und kenne auch genü-
gend Kolleginnen und Kollegen, die 
beim Thema Praktikanten die Hän-
de heben und „Lieber nicht!“ sa-
gen.

Dennoch ist es wohl spätestens 
jetzt an der Zeit, in Sachen Praktika 
auch kritische Worte zu verlieren. 
Besonders in Anbetracht dessen, 
dass steigende Einstellungs- und 
Ausbildungszahlen definitiv auch 
steigende Praktikantenzahlen be-
deuten. Gerade kleine Dienststellen 
wie unsere stellt dies vor gravieren-
de Probleme. Das fängt bei „Klei-
nigkeiten“ wie einer ausreichenden 
Zahl von Spinden an. Gut, im Strei-
fendienst lassen sich Praktikanten 
leicht einbinden, fahren als Dritte 
im Streifenwagen, werden durch 
die eigentliche Streifenwagenbesat-
zung in die Bewältigung der tägli-
chen Arbeit eingebunden. Zwar 
stellt sich auch hier die Frage, ob 
sich genügend Kolleginnen und 
Kollegen im Dienst befinden, die für 
die Betreuung von Praktikanten ge-
eignet sind. Zumindest aber ist für 
genügend Arbeit, für das Erleben 
des realen Polizeilebens gesorgt.

Was aber passiert, wenn Prakti-
kanten in unseren Bereich, den Kri-
minaldienst wechseln, um auch hier 
ihre notwendige Praktikumszeit zu 
absolvieren, diese Seite der Polizei-
arbeit wirklich kennenlernen wol-
len und sollen? Ohne jemandem auf 
die Füße treten zu wollen, auch bei 
uns ist es so, dass es durchaus Kolle-
ginnen und Kollegen gibt, die mit 

dem Thema Praktikanten nicht kon-
frontiert werden wollen. Ein guter 
Kriminalist, eine gute Kriminalistin 
zu sein bedeutet ja nicht automa-
tisch, dass man seine Erfahrung, sei-
nen Stil weitergeben bzw. anderen 
vermitteln kann. So kommt es dazu, 
dass der Leiter Kriminaldienst auf 
diejenigen zurückgreift, bei denen 
er weiß, dass Praktikanten in guten 
Händen sind. Die wirklichen Proble-
me zeigen sich dann aber in der tat-
sächlichen Arbeit. Dabei ist aus 
meiner Sicht der nicht vorhandene 
Arbeitsplatz das gravierendste. Ich 
will nicht vom Idealfall – Praktikant 
hat einen eigenen Arbeitsplatz im 
Zimmer des Praktikumsbetreuers – 
reden, im Gegenteil. Ich rede da-
von, dass Praktikanten, wenn bei 
uns niemand Urlaub hat oder gar 
krank ist, gar keinen Arbeitsplatz 
haben, weil es schlichtweg keine 
unbesetzten oder gar zusätzliche 
Arbeitsplätze gibt. Bleibt also die 
Lösung, die eigentlich keine Lösung 
ist. Entweder arbeitet der Praktikant 
oder der Praktikumsbetreuer. Kann 
ein Praktikant in der realen Vor-

Praktika in der Polizei –  
ein kleines bisschen Wahrheit

gangsbearbeitung tätig werden, tre-
ten sofort weitere Probleme, Klei-
nigkeiten, wie die nicht vorhandene 
Internetfreischaltung auf.

In Anbetracht dessen, dass die 
Praktikantenzahlen in den kom-
menden Jahren deutlich ansteigen 
werden, ist es spätestens jetzt an der 
Zeit, Probleme wie den Arbeits-
platzmangel anzugehen! Es ist nicht 
fünf vor, es ist schon fünf nach zwölf!

Zwei andere Dinge will ich an der 
Stelle noch ansprechen. Was aus 
meiner Sicht längst überfällig ist, ist 
ein Aus- und Fortbildungsangebot 
für Praktikumsbetreuer hinsichtlich 
konzeptioneller Arbeit, pädagogi-
schem Rüstzeug und mehr.

Was es gar nicht geben sollte, 
sind logistische Probleme, wie es sie 
im Januar/Februar gab. Schüler-
praktika in den Zeitraum zu legen, 
in dem auch Verwendungspraktika 
stattfinden, das geht einfach nicht!

Udo Krahl
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interview mit BÜNDNiS 90/DiE gRÜNEN

katja Meier, Verkehrs-, Rechts- und gleich-
stellungspolitische Sprecherin

 

Peer Oehler: Danke für die Gelegen-
heit zum Interview. Ich habe mich ge-
fragt, ob Sie mir überhaupt ein Inter-
view geben würden, wenn Sie 
wüssten, dass ich Fleisch esse, Diesel 
fahre und als Polizist am Versamm-
lungsschutz von Legida teilgenom-
men habe. Wie tolerant sind Sie?
Katja Meier: Ich habe kein eigenes 
Auto, sondern bin Carsharing-Kun-
din. Aber auch da kann es passieren, 
dass ich einen Diesel fahre. Fleisch 
esse ich auch gern, aber es sollte dann 
schon Bio sein. Was den Versamm-
lungsschutz von Legida angeht, sind 
wir uns einig. Versammlungsfreiheit 
ist ein hohes Gut und das bedeutet, 
dass auch diese Gruppen ein Recht 
haben zu demonstrieren und ge-
schützt werden müssen.
Peer Oehler: Kaum eine Partei ist so 
wie Ihre im Aufwind. Sie haben zum 
Jahreswechsel 1913 Mitglieder in 
Sachsen gehabt, so viel wie nie. Das 
heißt, dass jetzt jeder 2150. Sachse 
ein Grüner ist. 
Katja Meier: Ich hab das noch nicht 
ausgerechnet, aber danke. 
Peer Oehler: Jedenfalls scheinen Sie 
im Trend zu liegen. 
Katja Meier: In der Tat. Ich freue 
mich, dass wir jetzt mehr als 50 % 
mehr Mitglieder haben als 2014. Das 
hat sicher auch etwas mit dem Bun-
destrend zu tun, mit den neuen Bun-
desvorsitzenden – mit Annalena Bae-
rbock und Robert Habeck. Und ich 
denke, dass die Bürgerinnen und Bür-
ger ganz klar wissen, woran sie bei 
den GRÜNEN sind und was unsere 
Zukunftsvisionen sind. Das macht uns 
am Ende dann auch wählbar. Und wir 
sind jenseits der hysterischen The-
men, die in den letzten Jahren hier 
immer vor sich her getrieben wurden, 
immer ganz klar bei unseren Positio-
nen geblieben. Angesichts des Dür-
resommers 2018 sehen die Leute: 
Okay, Klimawandel berührt mich. 
Auch der Kohleaussieg, ist ja in Sach-
sen ein Thema, das viele umtreibt. 

Daran, dass wir da eine klare Haltung 
und zukunftsfähige Ideen haben, 
merken die Leute: bei denen weiß ich, 
was ich hab.
Peer Oehler: Kann es sein, dass Sie 
zu einem gewissen Teil auch aus 
schlechten Gewissen gewählt wer-
den? Keiner Ihrer Wähler dürfte je-
mals auf Kreuzfahrt gehen, Fleisch 
aus industrieller Produktion essen 
oder seine Terrasse pflastern? 
Katja Meier: Ich glaube schon, dass 
es die eine oder den anderen gibt, die 
sagen: Naja, wenn ich mein Kreuz bei 
den GRÜNEN mache, dann nehmen 
die sich dieser Themen an, auch wenn 
ich mit einem Dieselauto durch die 
Gegend fahre. 

Peer Oehler: Ich halte tatsächlich die-
se Ambivalenz unseres Handelns für 
eines unserer Probleme. Wir wollen 
die Welt retten, aber bitte mit preis-
wertem Schnitzel, einem Freisitzheiz-
pilz und freier Fahrt für freie Bürger. 
Ist mit solchen Menschen die Welt zu 
retten?
Katja Meier: Sie überlegen zumin-
dest, GRÜNE zu wählen und wissen, 
dass unsere Forderungen auch mit 
gewissen Einschränkungen verbun-
den sind. Wir haben ja gerade wieder 
eine Debatte über das Tempolimit in 
Deutschland, wo man das Gefühl hat, 
es ginge um Krieg und Frieden. Dabei 
geht es nur um die Frage, ob ich als 
ziemlich letztes Land in der Welt mal 
ein Tempolimit einführe, was für die 
Verkehrssicherheit und den Klima-

schutz enorm hilfreich wäre. Das 
heißt, dass die, die GRÜNE wählen, 
sich vielleicht vorher doch schon 
überlegt haben, dass wir in diesen 
Punkten Recht haben, auch wenn das 
eigene individuelle Verhalten nicht 
immer dazu beiträgt, dass unser Pla-
net besser wird. Am Ende ist es vor 
allem eine Frage von politischen Wei-
chenstellungen. Natürlich muss man 
auch die kleinen Stellschrauben dre-
hen. Aber wir denken nicht nur in die-
sen vier oder fünf Jahren von Legisla-
turperioden, sondern auch darüber 
hinaus. Da gibt es dieses gern zitierte 
Plakat aus den 80 er Jahren: Wir ha-
ben unsere Erde nur von unseren Kin-
dern geborgt. Wenn ich an die Klima-
gesetze denke, muss man jetzt die 
Pflöcke einschlagen, damit dass auch 
in 50 oder 100 Jahren ein Planet ist, 
auf dem man gut leben kann.
Peer Oehler: Und während die einen 
Sie wegen dieser Konsequenz wäh-
len, gibt es eine andere Seite, die die 
Forderungen nach stärkerem Um-
weltschutz für übertrieben hält. Mich 
verwundert, dass plötzlich ein Kaba-
rettist Dieter Nuhr in seinem Jahres-
rückblick 2018 in fast argumentati-
vem Gleichschritt mit der AfD 
marschiert (siehe unsere Februaraus-
gabe) und gemeinsam mit CDU-Che-
fin Kramp-Karrenbauer ein „Deut-
sche-Umwelthilfe-Bashing“ betreibt. 
Wie kommt diese breite Front der Ab-
lehnung zustande und warum finden 
wir nicht die Mitte?
Katja Meier: Ich glaube, das hat auch 
einfach was mit der Gesellschaft zu 
tun und damit dass es heute nicht 
mehr wirklich en vouge ist, sich aufei-
nander zu zubewegen und Kompro-
misse zu schließen. Am Ende kann 
man sich halt nicht zu hundert Pro-
zent durchsetzen, sondern muss Lö-
sungen finden, mit denen am Ende 
beide Seiten noch leben können. Es 
braucht das Verständnis bei Bürgerin-
nen und Bürgern, dass es einen positi-
ven Wert hat, wenn man eine gemein-
same Lösung erstritten hat. 
Peer Oehler: Und dann werden die 
Menschen ein Verständnis dafür ent-
wickeln, wenn abstrakte Umweltge-
setze, die eigenen individuellen Frei-
heiten einschränken? 
Valentin Lippmann: Das ist ja das 
Normalste von der Welt. Der Staat 
schränkt die Rechte der Bürgerinnen 
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und Bürger mitunter ein. Mir ist das 
manchmal zu viel, aber gerade in Um-
weltbelangen gibt es aus guten Grün-
den scharfe Gesetze und auch Grenz-
werte. Ich stelle in der Debatte um die 
Umwelthilfe oft fest, dass nicht er-
kannt wird, dass die das ja nicht zum 
Selbstzweck machen. Hier gibt es 
eine Organisation, die einzig und al-
lein bestehende deutsche Rechte ein-
klagt. Als Anhänger des Rechtsstaa-
tes muss ich ganz klar sagen: Das 
richtig so. Wo kommen wir hin, wenn 
sich die Leute nicht mehr an Gesetze 
halten diesem Land. Dazu gehört die 
Frage von Feinstaub und Grenzwer-
ten genauso wie die Frage, dass es 
nicht sein darf, dass in diesem Land 
eine Autoindustrie, nachdem sie hau-
fenweise Verbraucher betrogen hat, 
mit einem blauen Auge davon kommt. 
Katja Meier: Der andere Aspekt ist 
natürlich auch, dass es um die Ge-
sundheit der Menschen geht, wenn 
ich auf diese Grenzwerte schaue und 
natürlich auch um Verbraucherrech-
te, um Leute, die sich einen Dieselwa-
gen gekauft haben in der Annahme, 
dass sie ein halbwegs sauberes Auto 
kaufen, um dann festzustellen: Nee, 
das stimmt gar nicht.
Peer Oehler: Nachvollziehbar! Cool 
finde ich, dass die GRÜNEN einen 
starken Staat wollen. 
Valentin Lippmann: Wir wollen einen 
wirkmächtigen Rechtsstaat! Das ist 
weit entfernt vom „starken Staat“. 
Der Staat soll dort, wo es notwendig 
ist, regulieren. Das ist dort notwen-
dig, wo man mit dem individuellen 
Verhalten der Bürgerinnen und Bür-
ger nicht weiterkommt. Wir sind aber 
auf der anderen Seite im Kern eine 
liberale Partei, die zum Ziel hat, die 
Bürgerinnen und Bürger in ihrer 
Selbstentfaltung so wenig wie mög-
lich zu beschränken, ihnen eher die 
Rahmenbedingungen zu geben, dass 
sie sich selbst frei entfalten können.
Peer Oehler: Und wie wirkmächtig 
soll die Polizei in diesem Staat sein?
Katja Meier: Da geht es um den 
Rechtsstaat insgesamt. Und da sind 
wir bei dem Thema, das wir in Sach-
sen seit Jahren diskutieren, dass eine 
Polizei und Justiz gut ausgestattetet 
sein muss. Nur wenn der Staat diesen 
von Herrn Lippmann beschriebenen 
Rahmen gibt, mit einer gut aufgestell-
ten Polizei, dann können Sie als Poli-
zei auch am Ende den Bürgerinnen 
und Bürgern Sicherheit geben. Dazu 
gehört eine handlungsfähige Justiz, 
bei der ein Vorgang nicht drei Jahre 

auf dem Tisch von der Staatsanwalt-
schaft oder dem Richter liegt. Es hat 
auch etwas mit Sicherheit zu tun, dass 
die Bürger eine Garantie haben, dass 
ihre Anliegen auch schnell behandelt 
werden und sie zu ihrem Recht kom-
men.
Valentin Lippmann: Und um mal mit 
einem Kapitel aus dem Märchenbuch 
aufzuräumen: Dass die GRÜNEN 
grundsätzlich etwas gegen Polizei 
hätten, das ist entweder Jahrzehnte 
her oder war nie der Fall. Gerade in 
Sachsen haben wir als eine der ersten 
Parteien den Stellenabbau bei der Po-
lizei massiv kritisiert. Wir haben als 
erstes gefordert, dass die Stellen bei 
der Polizei wieder angehoben wer-
den. Wir haben vor gut 1 ½ Jahren 
eine Debatte darüber geführt, dass 
wir wieder lokal mehr Polizeistandor-
te brauchen, die rund um die Uhr 
auch geöffnet sind, damit die Bürger 
und Bürgerinnen einen Ansprech-
partner haben. Wir Grüne stehen für 
eine personell gut ausgestattete und 
gut ausgebildete Polizei. Ein Großteil 
der Polizistinnen und Polizisten macht 
eine hervorragende Arbeit und wir 
brauchen mehr davon, um Verbre-
chen aufzuklären und um die Bürge-
rinnen und Bürger zu schützen. Dabei 
geht es auch um die Frage, welche 
Rechte darf eine Polizei haben. Das 
ist eine Verhandlungsfrage im politi-
schen Raum, wo es seit jeher liberale-
re Position und eher konservativere 
Positionen gibt. Aber ich glaube, in 
dem Kernanliegen, dass eine Polizei 
personell gut aufgestellt sein muss, 
sind wir uns einig. Das haben wir im-
mer gefordert.
Peer Oehler: Dafür sind wir als Ge-
werkschaft der Polizei den GRÜNEN 
auch sehr dankbar. Und uns ist auch 
egal, ob es diese Forderung nach 
mehr Personal aus einer inhaltlichen 
Überzeugung gab oder nur deshalb, 
weil Sie damit als Opposition gut sti-
cheln konnten. 
Valentin Lippmann: Es war eine inne-
re Überzeugung. Wir lösen mit Tech-
nik und einem schärferen Polizeige-
setz keine Personalprobleme. Gut 
ausgebildete Polizistinnen und Poli-
zisten, die in der Lage sind auch ein-
zugreifen, wenn etwas passiert, sind 
wesentlich hilfreicher als irgendwel-
ches technisches Klimbim. Das ist 
eine Grundsatzlinie von den GRÜ-
NEN, wenngleich es parteiintern 
nicht unumstritten war, dass wir als 
Fraktion immer mehr Polizei gefor-
dert haben. Aber es ist unsere Grund-

überzeugung, dass ein wirkmächtiger 
Rechtsstaat vor allem ausreichend 
Personal in allen Ebenen braucht, das 
am Ende das staatliche Gewaltmono-
pol umsetzen kann.
Katja Meier: Es ist ja immer auch vom 
Sicherheitsgefühl die Rede. Wenn ich 
mir die Statistiken angucke, dann 
sehe ich, dass die Straftaten zurück-
gehen. Aber auf der anderen Seite ist 
ja trotzdem dieses unsichere Gefühl 
bei einigen Bürgerinnen und Bürgern 
da. Hier brauchen wir eben nicht 
technischen Firlefanz, sondern tat-
sächlich ansprechbare Polizei vor Ort. 
Das erhöht das Sicherheitsgefühl!
Peer Oehler: Die Forderung nach 
ausreichend Personal für eine bürger-
nahe Polizei ist keine Forderung, die 
der GdP fremd ist. Auf Ihrer Home-
page steht, dass es Aufgabe der Poli-
zei ist, zuerst die Bürgerrechte, aber 
von juristischen und natürlichen Per-
sonen sicher gleichermaßen, zu 
schützen. Also ist es richtig, dass die 
Polizei rechtswidrig besetzte Grund-
stücke – wie zum Beispiel das als 
„Black Triangle“ bekannt gewordene 
besetzte Grundstück der Deutschen 
Bahn in Leipzig – geräumt und der 
Obhut des Eigentümers wieder über-
geben hat?
Valentin Lippmann: Da gab es ge-
richtliche Entscheidungen dazu. Das 
kann man politisch richtig oder falsch 
finden. Grundsätzlich ist es so, dass 
wir GRÜNE eine Rechtsstaatspartei 
sind und bestehende Gesetze sind 
einzuhalten. Dass das nicht immer 
leicht ist und manchmal nicht allen 
gefällt, ist klar. Aber es ist im Rechts-
staat die originäre Aufgabe der Poli-
zei, das zu gewährleisten.
Peer Oehler: Wie kann man eigent-
lich ein so leidenschaftlicher Freund 
unserer Arbeit und zugleich Träger 
des Bündnisses „Polizeigesetz stop-
pen“ sein?
Valentin Lippmann: Weil man hier 
zwei Dinge auseinander halten muss. 
Das eine ist die polizeiliche Arbeit der 
Polizisten und Polizistinnen, die auf 
der Straße stehen. Das andere ist die 
Frage, welche Instrumente gebe ich 
der Polizei in die Hand. Klare Aussa-
ge der GRÜNEN: eine Polizei soll so 
viel Rechte bekommen wie nötig sind, 
ihre Aufgaben zu erfüllen. Aber es 
gibt halt irgendwann für uns GRÜNE 
eine Grenze: Unsere Bürgerrechte. 
Das hat nichts mit den einzelnen Poli-
zisten zu tun. Natürlich wünschen 
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Valentin Lippmann, Parlamentarischer 
geschäftsführer, innenpolitischer Sprecher

sich Polizistinnen und Polizisten die 
eine oder andere neue Befugnis. Aber 
uns geht es darum, dass wir hier nicht 
das Maß verlieren. Wir sehen, dass 
das neue Polizeigesetz den Geist der 
Überwachung viel stärker atmet, als 
es sollte und darüber hinaus in vielen 
Situationen der Polizei ermöglicht, 
teilweise schwer in die Grundrechte 
der Bürger und Bürgerinnen einzu-
greifen. Das fügt sich ein in die Spira-
le der sich immer mehr verschärfen-
den Sicherheitsgesetze, die nicht 
mehr Sicherheit bringen, sondern vor 
allem mehr Möglichkeiten der Über-
wachung. Deswegen ist es für uns lo-
gisch, dass wir auf der einen Seite 
konsequent auch dafür stehen, dass 
eine Polizei gut ausgebildet und aus-
gestattet ist, auf der anderen Seite 
aber als liberale Partei auch ganz klar 
sagen: die Bürgerrechte sind das, was 
es als erstes zu schützen gilt. 
Katja Meier: Und wenn jemand mit so 
viel Macht ausgestattet ist, dann muss 
ich das Handeln auch kontrollieren 
können. Es ist falsch, die Polizei über 
einen Kamm zu scheren. Es gibt wie 
in allen Bereichen schwarze Schafe. 
Aber es gibt keine Unterscheidbar-
keit. Deswegen haben wir als GRÜNE 
immer gesagt, dass zu einer guten Po-
lizei einerseits eine Kennzeichnungs-
pflicht und andererseits eine unab-
hängige Beschwerdestelle gehören. 
Peer Oehler: Ich frage mich nur, ob es 
nicht der gesellschaftlichen Debat-
tenkultur schadet, wenn man sich 
nicht auf Argumentationen verlässt, 
sondern im Zusammenhang mit der 
Bewegung „Polizeigesetz stoppen“ 
ein Polizeimonster auftreten lässt, wie 
es vor der Anhörung zum sächsischen 
Landtag geschehen ist?
Valentin Lippmann: Ja, gut, Überspit-
zung gehört nun in allen Facetten 
dazu. Wir sind in einer scharfen politi-
schen Auseinandersetzung. Es geht 
um unsere Freiheit. Und dass so eine 
Grundfrage emotionalisiert, ist doch 
das Normalste von der Welt. Es gibt so 
Bereiche, da bin ich schlauer gewor-
den in den letzten Jahren, hab auch 
durchaus an der einen oder anderen 
Stelle gemerkt, dass es dort ein Inter-
esse an neuen Befugnissen aus guten 
Gründen gibt. Bei anderen Punkten 
sehen Sie mich ratlos. Mir kann kei-
ner erklären, warum man nun unbe-
dingt zum Schutz vor internationalem 
Terrorismus ausgerechnet im sächsi-
schen Polizeigesetz die präventive Te-

lekommunikationsüberwachung ha-
ben will, obwohl hierfür das BKA 
zuständig ist. Da kommen Sie aber in 
der sachlichen Diskussion nicht wei-
ter, weil dann von der anderen Seite 
zugemacht wird mit „Das brauchen 
wir wegen Terrorismus!“. Das ist auf 
beiden Seiten sehr verhärtet und da 
ist Emotionalität doch verständlich.
Katja Meier: Am 19. Januar gab es in 
Dresden eine alternative öffentliche 
Anhörung dieses Bündnisses zum Po-
lizeigesetz.
Peer Oehler: Ich war als Zuhörer da-
bei.
Katja Meier: Da hat ein breites Spek-
trum von Leuten Stellung dazu ge-
nommen.
Peer Oehler: …ein breites Spektrum 
der ablehnenden Fraktion. Es ist kei-
ner von der SPD, von der CDU, von 
der Staatsregierung, nicht mal je-
mand von der GdP eingeladen wor-
den! 

Valentin Lippmann: Das ist eine Ent-
scheidung des Bündnisses, damit um-
zugehen. Wenn Sie eine öffentliche 
Anhörung beim Gewerkschaftstag 
zum Polizeigesetz durchführen, wer-
den Sie die Kritiker auch nur rar gesät 
finden.
Peer Oehler: Aber finden! Ich sehe 
die Gefahr, dass am Ende dieser De-
battenkultur die Polizei immer weni-
ger Bestandteil der Gesellschaft ist 
und ihre stabilisierende und integrie-
rende Rolle in der Gesellschaft ver-
liert, wenn sie zum Spielball von Po-
larisierungen genommen wird?
Valentin Lippmann: Es geht um die 
Kernfrage, welche Rechte die Polizei 
bekommt. Nach unserer Auffassung 
wird mit einem sehr weiten Recht ge-
genüber Gefährdern und Kontakt- 
und Begleitpersonen ein Generalver-
dacht gegen die Bürger und 
Bürgerinnen geschürt. Es werden die 
Gefahrenschwellen, die polizeiliches 
Einschreiten ermöglichen, immer wei-
ter nach unten gesetzt. Und es kommt 

zusätzlich ein nicht unerheblicher Teil 
von technischen Neuerungen, wie 
zum Beispiel die gesichtserkennende 
Videoüberwachung hinzu. Das sind 
schwere Grundrechtseingriffe! Unser 
Protest gegen dieses Gesetz richtet 
sich nicht gegen die Polizeibeamtin-
nen und Polizeibeamten, sondern ge-
gen die neuen Befugnisse. Das müs-
sen wir in der Debatte auch 
auseinanderhalten. 
Peer Oehler: Nein! Es ist auch ein In-
fragestellen der Lauterkeit der Orga-
nisation Polizei und des Individuums 
Polizist, weil von Ihnen in Frage ge-
stellt wird, ob der Einzelne verant-
wortlich mit den Befugnissen um-
geht?
Valentin Lippmann: Aber das stellen 
wir ja nicht nur bei der Polizei in Fra-
ge. Immer wenn man Sicherheitsbe-
hörden Rechte gibt, muss man als Ge-
setzgeber sich die Grundfrage stellen: 
will ich diese Rechte überhaupt ge-
währen. Uns geht es darum, dass sol-
che fatalen Auswüchse wie eine ge-
sichtserkennende Videoüberwachung 
in einem demokratischen Rechtsstaat 
nichts zu suchen haben. Da bin ich 
gar nicht bei der Frage, wie das in der 
Anwendung konkret aussieht. Ich will 
so etwas im Polizeigesetz generell 
nicht.
Katja Meier: Wenn wir diese Schrau-
be immer weiter drehen, dann wer-
den unsere Freiheitsrechten irgend-
wann nicht mehr existieren. Immer 
wieder haben Verfassungsgerichte in 
den letzten Jahren Teile von Gesetzen 
kassiert …
Peer Oehler: … oder bestätigt wie 
beim BKA-Gesetz.
Valentin Lippmann: … obwohl man 
die Entscheidung zum BKA Gesetz 
meines Erachtens überinterpretiert. 
Es ist problematisch, die Reduzierung 
der Anforderungen an den Kausalver-
lauf, die das Bundesverfassungsge-
richt für den internationalen Terroris-
mus und die Spezialzuständigkeit des 
BKA dort vorgenommen hat, jetzt 1:1 
ins sächsische Polizeigesetz zu trans-
formieren. Wir haben als GRÜNE eine 
gegenteilige Vorstellung, wie man mit 
eingriffsintensiven Rechten umgeht. 
Zum Beispiel durch eine Generalrevi-
sion des Sicherheitsrechts bei der ge-
schaut wird: braucht es bestimmte 
Befugnisse überhaupt?
Peer Oehler: Was fällt Ihnen da ein?
Valentin Lippmann: Beispielsweise 
die Debatte zum Sonderbetretungs-
recht für Polizeibeamte in Wohnun-
gen beim Verdacht, dass dort Perso-
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nen gegen ihren Willen festgehaltenen 
werden. Da legt man das Strafgesetz-
buch und die Strafprozessordnung 
daneben und fragt sich, wozu braucht 
es das überhaupt? Die Regelung ist so 
kompliziert geschrieben, dass ich 
Zweifel hab, ob alle Polizisten sofort 
verstehen, was von ihm verlangt wird. 
Wenn Gesetze ein Verfallsdatum hät-
ten, könnte der Landtag immer neu 
entscheiden, ob man dieses Recht 
wieder so gewähren will oder nicht. 
Mein Lieblingsbeispiel, was diese 
ganzen Überwachungsmaßnahmen 
angeht, ist die automatisierte Kenn-
zeichenerfassung. Ich halte das für 
riesengroßen Popanz. Da werden tau-
sende Stunden im Jahr diese automa-
tisierten Kennzeichenerfassungssys-
teme aufgebaut, dann werden 
Millionen Kennzeichen durchgeras-
tert und das wurde als die große Waf-
fe im Kampf gegen Kfz Diebstahl ver-
kauft. Wie viele Kfz, die gestohlen 
wurden, findet man so? In guten Jah-
ren sind es mal 20, in schlechten Jah-
ren mal fünf.
Peer Oehler: Aber als einer von den 
fünf Eigentümern wären Sie dankbar.
Valentin Lippmann: Natürlich bin ich 
als Eigentümer dankbar. Aber das 
entscheidende in einem Rechtsstaat 
ist, dass ich nicht jedes Individualin-
teresse gegen die Gesamtinteressen 
im Sinne von der Wahrung der Frei-
heitsrechte der Bürgerinnen und Bür-
ger stellen kann. Der einzige Beifang 
sind haufenweise Verstöße gegen das 
Pflichtversicherungsgesetz. Ob das 
nun verhältnismäßig ist, dafür Millio-
nen Kennzeichen zu rastern, glaube 
ich nicht. Und jetzt bauen wir das, 
was sich in der Praxis nicht als erfolg-
reich erwiesen hat, weiter aus.
Peer Oehler: Aber in einer Zehntelse-
kunde hat mich das System, das mich 
„gerastert“ und eben nicht in einer 
Pflichtversicherungsverstoß- oder 
Diebstahlsdatenbank gefunden hat, 
wieder vergessen. Wo ist der Nach-
teil?
Valentin Lippmann: Die Fehlerquote 
des Systems ist sehr hoch und da 
kann es mit einem verschmutzten 
Kennzeichen dann schnell mal pas-
sieren, dass es nicht nach einer hal-
ben Sekunde wieder gelöscht wird. 
Wie gesagt: oftmals liegen Welten 
zwischen dem ursprünglichen Zweck 
und der tatsächlichen Nutzung – das 
wollte ich mit dem Beispiel deutlich 
machen. Deswegen sagen wir Grüne 
immer erstmal: Vorsicht an der Bahn-
steigkante. 

Peer Oehler: Was finden Sie gut an 
der Novelle?
Valentin Lippmann: Es gibt ein paar 
kleinere Punkte, die auch sinnvoll 
sind, beispielsweise die Frage wie 
gehen wir mit der Identitätsfeststel-
lung bei hilflosen Personen um. Wir 
finden auch die gesetzliche Veranke-
rung der Beschwerdestelle eine sinn-
volle Sache, wenngleich uns das 
nicht weit genug geht. Auch die Um-
setzung von bestimmten Daten-
schutzanforderungen ist jetzt nicht 
vollkommen falsch gelöst. Von daher 
gibt’s auch ein paar kleinere Sachen 
in dem Gesetzentwurf, die man 
durchaus gut finden kann. Was uns 
GRÜNEN definitiv fehlt, ist eine 
Kennzeichnungspflicht.
Peer Oehler: Ich weise mich aus, 
wenn ich darum gebeten werde. 
Valentin Lippmann: Ich hab auch 
schon erlebt, dass das nicht gemacht 
wurde und habe dazu auch Diskussio-
nen mit den zuständigen Leitern der 
entsprechenden Polizeidirektion ge-
führt. Ganz viele Polizisten und Poli-
zistinnen kennen diese Pflicht nicht 
mal.
Peer Oehler: Wird die Polizei als Or-
ganisation aus Ihrer Sicht ihren Auf-
gaben gerecht?
Katja Meier: Wegen des Personalab-
baus und der Zunahme an Aufgaben 
als gesamte Organisation nicht unein-
geschränkt. Da gab es Versäumnisse 
der letzten Regierungen. Aber das 
hat nichts mit der individuellen Leis-
tung zu tun.
Valentin Lippmann: Man schaut ja 
auf die Polizei eigentlich erst dann, 
wenn‘s Probleme gibt. Mich treibt 
seit Jahren das Problem der Bewälti-
gung von schwierigen Akuteinsatz-
lagen um, die mit schnell mobilisie-
renden Versammlungsgeschehen zu 
tun haben. Das ist im ersten Moment 
vielleicht auch schwer einschätzbar. 
Da hakt es bei der Kräftemobilisie-
rung in solch schwierigen Einsatzge-
schehen. Das kann am ersten Tag 
mal passieren. Wenn das aber am 
zweiten Tag, wie in Chemnitz oder 
Heidenau passiert, dann stell ich 
mir schon die Frage, ob es in der 
Führung der Polizei grundsätzliche 
Probleme gibt. Sonst glaube ich, 
dass der übergroße Teil der Polizis-
tinnen und Polizisten im Freistaat 
Sachsen ihren Job, der anstrengend 
ist, der manchmal von Politik und 
Bürger vielleicht auch zu wenig ho-
noriert wird, super machen. Darüber 
hinaus gab es aber leider viel zu 

häufig Fälle, die den Anschein er-
wecken, dass nicht jeder in der Poli-
zei 100 % hinter unserem demokra-
tischen Rechtsstaat steht.
Peer Oehler: Das zu Anfang gegebe-
ne grundsätzliche uns zugewandte 
Gesamturteil, dass wir ja eine gute 
Arbeit leisten, lässt mich es wagen, 
zwei Fragen zu stellen: Erstens wie 
halten Sie‘s mit Gewerkschaften?
Katja Meier: Eine Gewerkschaft tritt 
immer als politischer Player für die In-
teressen der Mitglieder auf. Und weil 
es am Ende immer um Geld geht, 
braucht es starke Gewerkschaften, 
die gegenüber der Politik selbstbe-
wusst auftreten und ihre Forderung 
auch durchsetzen können.
Peer Oehler: Die zweite Frage: Was 
haben wir als Gewerkschaft falsch 
gemacht, dass es immer noch nicht 
die im Koalitionsvertrag erwähnte 
Funktionszulage für Beamte gibt, die 
eine höherwertige Arbeit machen. 
Ändert sich das, wenn die GRÜNEN 
in die Regierung eintreten? 
Katja Meier: Natürlich, braucht derje-
nige eine Zulage, der im Amt A9 auf 
einem Dienstposten A12 arbeitet. Das 
hat ja auch was mit Gerechtigkeit zu 
tun. 
Valentin Lippmann: Für uns GRÜNE 
gilt ganz klar: Wir wollen, dass die 
Menschen, die im öffentlichen Dienst 
arbeiten, danach bezahlt werden, 
welche Aufgabe sie wahrnehmen und 
zwar ruhegehaltsfähig. Wir haben ei-
nen solchen Änderungsantrag bei der 
letzten Beamtenrechtsänderung lei-
der erfolglos gestellt. Diese Zulage 
muss wieder her und es müssen zu-
sätzlich Beförderungskorridore ge-
schaffen werden. Das eine schließt 
das andere nämlich nicht aus.
Peer Oehler: Untergegangen ist mei-
ne wahrscheinlich zu subtile Anspie-
lung auf eine mögliche Regierungs-
beteiligung der GRÜNEN in einer 
Vier-Parteien-Koalition in Sachsen?
Katja Meier: Wir wissen erst am 1.9. 
wie das Wahlergebnis ist. Wir sind 
jetzt gerade dabei, unser Wahlpro-
gramm zu diskutieren. Aber so wie 
die CDU aktuell aufgestellt ist, das 
ist wahrscheinlich die subtile Frage 
hinter der Frage, fällt es mir schwer, 
mir da irgendwas vorzustellen. Am 
Ende müssen natürlich demokrati-
sche Parteien trotzdem immer mitei-
nander reden können und dann 
muss man schauen, wo Schnittmen-
gen sind.
Peer Oehler: Vielen Dank für das Ge-
spräch.
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Polizeiauswahl gewinnt erneut 
Braustolz Firmencup

Am 14. Januar 2019  fand der 4. 
Braustolz Firmencup in der POWERhall 
Indoor Soccer in Chemnitz – Röhrsdorf 
statt.

Zu den 20 gemeldeten Mannschaf-
ten gehörte auch wieder eine Auswahl 
der Polizei, war man doch Titelverteidi-
ger. Besonders anzuerkennen war: Je-
der kam in seiner Freizeit!

Frau Holle war an diesem Tag defini-
tiv kein Fußballfan. Kurz vor Beginn 
des Turniers schüttelte sie die Betten 
noch einmal so kräftig auf, 
dass die Straßen eine einzi-
ge Rutschbahn wurden. 
Um das Event überhaupt 
mit allen Mannschaften 
starten zu können, wurde 
der erste Anstoß um 45 min 
nach hinten verlegt.

Die Auswahl der Polizei, 
gespickt mit erfahrenen 
Spielern aus der Polizeidi-
rektion Chemnitz und Poli-
zeischülern aus der PFS 
Chemnitz sowie dem 
Coach, dem Fußballfach-
wart der PD Chemnitz,  
musste sich in der Gruppe 
B beweisen. 

Als erster Gegner kam die 
„Komsa AG“ auf das Feld. Noch die Ord-
nung suchend, fiel das 0:1. Danach fanden 
auch die Polizisten ins Spiel und ließen am 
Ende beim 6:1 Sieg nichts anbrennen. 

Im zweiten Spiel waren die komplett 
überforderten Kollegen der „HyPneu 
Gruppe“ der Gegner. In einem einseiti-
gen Match wurde der „Rekord“ für den 
höchsten Sieg im Turnier aufgestellt. 
Am Ende hieß es 17:0 für die Polizisten.

Auch das dritte Vorrundenspiel ge-
gen „CVAG Bus“ ging mit 8:1 sehr 
deutlich aus.

Im letzten Gruppenspiel wartete ein 
alter Bekannter, die Mannschaft von  
„BeckerUmweltdienste“. Traf man sich 
noch 2018 im Finale, so musste man in 
diesem Jahr bereits in der Vorrunde ge-
geneinander ran.

Nach kurzem Abtasten machten die 
Polizisten aber diesmal kurzen Prozess 
und gewannen am Ende sicher mit 4:0.

Somit hatte man die Vorrunde unge-
schlagen und mit einem wahnsinnigen 
Torverhältnis von 35:2 abgeschlossen.

In einem spannenden Viertelfinale 
wartete die starke Truppe von „East-

side“, wurden diese doch in der Ham-
mergruppe A  Zweiter.

Zunächst geriet die Polizeiauswahl 
in Rückstand. Doch mit zunehmender 
Spieldauer wurden die herausgespiel-
ten Chancen immer besser genutzt. 
Trotz dass die Mannschaft „Eastside“ 
mit Spielern vom CPSV gespickt war, 
gewannen die Polizisten 3:1.

Damit war das hochgesteckte Ziel 
vor dem Turnier, mindestens das Halb-
finale zu erreichen, erfüllt.

Nun wartete die Mannschaft der 
„Freien Presse“. Diese hatten in der 
sehr starken Vorrundengruppe D eben-
falls ungeschlagen den ersten Platz ge-
holt. 

In einem hochklassigen und sehr 
spannenden Halbfinale rannten die Po-
lizisten ständig einem Rückstand hin-
terher.

Ein ganz starker Schlussspurt mit 
zwei Toren in der letzten Minute brach-
te den Sieg zum 5:4.

Damit war das Finale erreicht. Dort 
sollte die andere Topmannschaft, die 
„Chemnitzer Siedlungsgemeinschaft“, 
welche sich ebenfalls ungeschlagen bis 
ins Finale durchgekämpft hatte, auf die 
Polizeiauswahl warten.

Was zu diesem Zeitpunkt noch kei-
ner wusste, es sollte ein hochdramati-
sches Finale werden.

Zunächst hatte die „Siedler“ den 
besseren Start und gingen mit 2:0 in 
Führung. Dann fingen sich die Polizis-
ten und kamen zum Anschluss. Doch 
die 2-Tore- Führung sollte noch lange 
Bestand haben. Über die Zwischen-

stände 3:1 und 4:2 ging es in die letzte 
Minute. Dort legten die Polizisten noch 
einmal alles in die Waagschale. Erst der 
Anschluss und 40 Sekunden vor Ende 
der Ausgleich brachte die Halle zum 
Beben. 

Und es hätte noch besser kommen 
können.

Der allerletzte Angriff kam von der 
Polizeiauswahl. Ein ganz starker Spiel-
zug brachte die große Möglichkeit zum 
Siegtreffer, doch leider ging der Ball 

ganz knapp am Pfosten 
vorbei.

Somit musste das von 
Allen ungeliebte 9m-
Schießen um den Tur-
niersieg entscheiden.

Drei feste Schützen 
schossen abwechselnd. 

Nach dem Treffer der 
Siedler war Marcus Rau-
schenbach an der Reihe. 
Sein Schuss wurde je-
doch gehalten. Doch 
gleich im Anschluss pa-
rierte der ganz stark auf-
gelegte Torwart der Poli-
zeiauswahl Jörg 
Laskowski den Schuss 
vom gegnerischen Tor-

wart. Danach trafen alle Schützen. 
Somit wurde die zweite Runde ein-

geläutet. Hier gaben sich die ersten 
beiden Schützen keine Blöße. Auch der 
dritte Schuss von der Polizeiauswahl 
fand den Weg ins Tor. 

Danach sollte die Zeit der Gesetzes-
hüter kommen. Zunächst parierte Jörg 
Laskowski erneut einen Schuss und 
anschließend verwandelte, bereits zum 
dritten Mal am Punkt stehend, Marcus 
Rauschenbach, zum umjubelten Sieg-
treffer.

Somit hieß es am Ende nach regulä-
rer Spielzeit und 9m-Schießen 10:9 für 
die Polizeiauswahl.

Als Fazit kann man sagen, was der 
Polizeiberuf ausmacht – Teamfähigkeit, 
Ehrgeiz und eiserner Wille!

Ein großes Dankeschön geht an die 
Mannschaft. Ebenso möchten wir den 
Organisatoren für dieses wunderbare 
Event danken. 

Auf eine Neues – im nächsten Jahr!

Roy Uhlig

Hintere Reihe von links: Norman Bräuer, Sascha wetzig, Marcus Rauschen-
bach, Philipp Lohse, Roy Uhlig (ML)
Vordere Reihe von links: Daniel Seifert, Jörg Laskowski (tw), Paul-Max 
walther, Michael kaminski Foto: Roy Uhlig
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Glück gehabt und vom Pech 
verfolgt

Als sich die damals 33jährige Ag-
rarwissenschaftlerin nach der Wende 
umorientierte, eine Polizeiausbildung 
machte und zur Polizeireiterstaffel 
kam, war sie sehr glücklich. Doch 
schon bald sollte ihre Pechsträhne be-
ginnen.

Im Rahmen der Springausbildung 
stürzte sie vor mehr als zwanzig 
Jahren vom Pferd und verletzte sich 
das Knie folgenschwer. Später brach 
sie sich wieder beim Springtraining 
einen Lendenwirbel, wie sich nach 
der Notaufnahme herausstellte. Das 
Rückenmark war zum Glück nicht 
betroffen. Sie kam wieder auf die 
Beine, konnte jedoch nicht mehr rei-
ten und wurde dienstlich in einen 
anderen Bereich umgesetzt. Hier 
sprang ihr ein Diensthund unglück-
lich ins Genick, ein Halswirbel wur-
de beschädigt. Vom Pech verfolgt, 
hatte sie insgesamt fünf Dienstun-
fälle. Vom letzten aus dem Jahr 2003 
blieb ein Schultergelenksschaden 
zurück.

Die Unfälle verliefen zum Glück re-
lativ glimpflich, denn es hätte auch im 
Rollstuhl enden können. Aber schwie-
rig wurde es nun trotzdem. Sie war 
weniger belastbar, hatte oft Schmer-
zen und war in der Bewegung einge-
schränkt. Es erfolgten weitere interne 
Umsetzungen in andere Bereiche der 
Dienststelle, sodass die Anforderun-
gen trotz der zunehmenden körperli-
chen Handicaps noch eine gewisse 
Zeit erfüllt werden konnten.

Das Dienstunfallverfahren –  
gesetzliche Grundlagen

Sofort nach den schädigenden Er-
eignissen durchlief die Beamtin jedes 
Mal mehrere Etappen einer umfas-
senden Dienstunfalluntersuchung 
nach § 50 Sächsisches Beamtenver-
sorgungsgesetz (SächsBeamtVG) und 
die Minderung der Erwerbsfähigkeit 
(MdE) wurde festgestellt.

Alle Unfälle waren also aus damali-
ger Sicht vorschriftsmäßig untersucht, 
vom Dienstherrn anerkannt und be-
urkundet worden. Folglich erhielt die 
Beamtin Dienstunfallfürsorge nach § 
38 SächsBeamtVG. Als Verletzte in-

folge der Dienstunfälle 
war sie in ihrer Er-
werbsfähigkeit länger 
als sechs Monate um 
mindestens 25 Prozent 
beschränkt und erhielt 
neben den Dienstbezü-
gen einen Unfallaus-
gleich entsprechend 
der festgestellten MdE. 
In regelmäßigen Ab-
ständen waren dann 
Nachuntersuchungen 
fällig, um den andau-
ernden Zustand zu 
überprüfen.

Diese Entschädigungen und Leis-
tungen, so in der VwV SächsBe-
amtVG, „ ...dienen der pauschalier-
ten Abgeltung unfallbedingter 
Mehraufwendungen und dem Aus-
gleich sonstiger durch den Körper-
schaden verursachter immaterieller 
Einbußen und Unannehmlichkeiten 
bei schweren Körperschäden... „.

Nach schweren Dienstunfällen ge-
rät bekanntlich nicht nur die Karriere 
erheblich ins Stocken, der Beamte 
findet sich öfter bei Ärzten und spezi-
ellen Therapeuten wieder, muss sich 
bestimmte Hilfsmittel beschaffen und 
hat immer auch die Perspektive vor 
Augen, in den vorzeitigen Ruhestand 
versetzt zu werden. Der Dienstherr 
stellt nach § 39 dieses Gesetzes dann 
ein Unfallruhegehalt in Aussicht, 
wenn Beamte infolge von Dienstun-
fällen dienstunfähig geworden sind.

Nachdem ab Juni 2001 vom Dienst-
herrn bei der Beamtin für die Gesamt-
heit des Erwerbslebens eine MdE von 
40 v. H. beurkundet worden ist, stellte 
der Amtsarzt bei einer Nachuntersu-
chung zum letzten Dienstunfall die 
allgemeine Verschlechterung ihres 
Gesundheitszustandes fest. Dabei 
spielten auch die chronischen 
Schmerzzustände, Bewegungsein-
schränkungen und negative Auswir-
kungen auf die Gesamtstatik im 
Zusammenwirken aller  Dienstunfall-
Schädigungen eine Rolle. Auf dieser 
Grundlage wurde vom Dienstherrn 
eine MdE von 50 v. H. anerkannt und 
daraufhin der entsprechend bemesse-
ne Unfallausgleich entsprechend des 
Bescheides vom Landesamt für Steu-
ern und Finanzen für die folgenden 
10 Jahre bei regelmäßigen Nachun-

tersuchungen durch den Amtsarzt ge-
zahlt.

Neue Nachuntersuchungen 
mit unabsehbaren Folgen

Als im Jahre 2011 das Landesamt 
für Steuern und Finanzen erneut zur 
Nachuntersuchung aufrief, war es nicht 
vorstellbar, dass sich die Polizistin 
in den folgenden sieben Jahren inten-
siv mit dieser Amtshandlung beschäf-
tigen wird. Denn alles was bisher 
Gültigkeit hatte, sollte künftig keinen 
Bestand mehr haben und rechtswid-
rig sein.

Mit der Nachuntersuchung der zeit-
gleich in einem weiteren Verfahren 
wegen Dienstunfähigkeit aus gesund-
heitlichen Gründen in den vorzeitigen 
Ruhestand zu versetzenden ehemali-
gen Einsatzbeamtin wurde jetzt erst-
malig nicht der Amtsarzt, sondern ein 
räumlich weiter entfernter, externer 
Sachverständiger aus einer mit dem 
Landesamt für Steuern und Finanzen 
zusammenarbeitenden Praxis für Me-
dizinische Begutachtung beauftragt. 
Der Mediziner schlug dem Dienst-
herrn nach seiner Untersuchung vor, 
die MdE auf 40 v. H. zu senken. Der 
Dienstherr beabsichtigte, diese Emp-
fehlung umzusetzen. Nach der Ein-
sichtnahme in das Gutachten bekam 
die Beamtin im Rahmen der Anhörung 
die Gelegenheit, zu dieser Absicht 
Stellung zu nehmen.

Sie legte dem Dienstherrn mit ei-
nem Schreiben vom Mai 2012 umfas-

Polizistin kämpft um ihre Dienstunfallfürsorge

Fortsetzung auf Seite 10
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send dar, dass im Gutachten Fehler 
enthalten waren. Als daraufhin der 
Dienstherr über ein Jahr lang nicht 
reagierte, bestand Hoffnung, dass er 
aus wirtschaftlichen Gründen 
(Rechtsmittel) von der Rückstufung 
auf MdE 40 v. H. Abstand nehmen 
könnte, da Gutachten Anhaltspunkte 
zur Entscheidungsfindung liefern sol-
len, der Dienstherr aber im Rahmen 
des Ermessensspielraumes entschei-
den kann. Im Schreiben vom Juli 
2013 teilte der Dienstherr schließlich 
mit: „Im Rahmen des weiteren Dienst-
unfallverfahrens wird daher unter Be-
rücksichtigung der von Ihnen vorge-
brachten Argumentation, vor einer 
weiteren Entscheidung eine erneute 
gutachterliche Stellungnahme für 
notwendig erachtet.“

Ein zweiter externer Sachverstän-
diger erstellte daraufhin ein unfall-
chirurgisches Gutachten nach Akten-
lage ohne körperliche Untersuchung 
der Beamtin. Auf Nachfrage zu die-
sem Sachverhalt teilte die Bearbeite-
rin des Landesamtes für Steuern und 
Finanzen mit, dass auf diese Art und 
Weise in der Vergangenheit schon 
häufig ähnlich gelagerte, schwierige 
Fälle gelöst werden konnten.

Der Sachverständige kommt jetzt 
nach der Einsicht in die Akten der Be-
amtin zu dem Schluss, dass die Kau-
salität zwischen Schadensbildern und 
Unfallhergängen überhaupt nicht 
mehr bewiesen werden könne. Des-
halb kann es auch keine relevanten 
Dienstunfallschäden geben, welche 
die Behörde im Rahmen ihrer gesetz-
lichen Fürsorgepflicht ausgleichen 
müsse. Ungeachtet der fundierten Ar-
gumente der Beamtin aus einem er-
neuten, langwierigen Anhörungs-
prozess erließ der Dienstherr be- 
zugnehmend auf das neue Gutachten 
den Bescheid vom 1. April 2014.

Mit sofortiger Wirkung für die Zu-
kunft wurden sämtliche Dienstunfall-
Anerkennungs-Bescheide aus den 
letzten siebzehn Jahren wegen unter-
stellter Rechtswidrigkeit zurückge-
nommen und die Zahlung von Unfall-
ausgleich eingestellt.

Somit besteht im vorzeitigen Ruhe-
stand aus gesundheitlichen Gründen, 
wie im beschriebenen Fall, auch kei-
ne Aussicht auf das vom Gesetzgeber 
vorgesehene Unfallruhegehalt nach § 
39 SächsBeamtVG.

Bei den intensiven Akteneinsich-
ten und Recherchen der Beamtin im 
Rahmen von Anhörung und Wider-
spruch konnte die geplante Absicht 
des Dienstherrn nicht nachvollzogen 
werden, da dem Gutachter offensicht-
lich alle Unterlagen der Dienstunfall-
untersuchungen vorlagen, genau wie 
den Amtsärzten und Gutachtern zu-
vor.

Alle Dienstunfälle gemäß Definiti-
on § 31 SächsBeamtVG, wurden am 
Unfalltag aktenkundig im Unfallbuch 
der Dienststelle eingetragen (Unfall-
erstmeldung) und im Rahmen der 
Dienstunfalluntersuchung gemäß § 
45 SächsBeamtVG Unfallanzeige 
(Zeugenaussagen, kurze Schilderung 
des Unfallhergangs, Befreiung von 
der ärztlichen Schweigepflicht, Un-
tersuchungsergebnisse des Dienst-
vorgesetzten, Befundbericht des be-
handelnden Arztes, Schlussgutachten 
des Amtsarztes, Abschlusserklärung 
zum DU) bearbeitet. Somit war der 
Erstschaden aller Unfälle im Rahmen 
der damaligen Dienstunfalluntersu-
chungen erfasst. Auch fanden sich in 
den Akten die Zitate aus den Ab-
schlussuntersuchungen, dass „der ur-
sächliche Zusammenhang zwischen 
Ereignis im Dienst und dem Eintritt 
des Körperschadens in ärztlich wis-
senschaftlicher Hinsicht erwiesen, 
also im Vollbeweis gesichert“ ist.

GdP hilft  
bei Widerspruch und Klage

Nach dem sorgfältig recherchierten 
und umfassenden, jedoch erfolglosen 
Widerspruch der Beamtin, reichte der 
nun hinzugezogene Fachanwalt im 
Rahmen des GdP-Rechtschutzes Kla-
ge beim Verwaltungsgericht Dresden 
ein.

Die Urteile - Teilerfolge mit 
Schadensbegrenzung

In den Urteilen 11 K 123/16, 11 K 
124/16 und 11 K 125/16 vom 5. Juli 
2018 stellte der Einzelrichter klar: 
„Das Gericht misst ...gutachterlichen 
Aussagen, die im Wesentlichen auf 
dem Erstschadensbild fußen, dann 
eine nur relativierte Bedeutung zu, 
wenn ein Dienstunfall mit bestimm-
ten Folgen bereits lange Zeit zuvor 
aufgrund ärztlicher Gutachten fest-
gestellt wurde, im Rahmen der 

Dienstunfalluntersuchung die expli-
zite Feststellung und Dokumentation 
eines Erstschadensbildes jedoch un-
terblieben ist.“

Damit folgt das Gericht den Argu-
menten des Dienstherrn nicht, wel-
cher bezogen auf das letzte Gutach-
ten nachträglich einen lückenlosen 
Nachweis der unfallbedingten Erst-
körperschäden fordert. Die Kausali-
täten zwischen den Erstschadensbil-
dern und den Unfallhergängen sind 
nach so langer Zeit nicht mehr in 
Frage zu stellen.

Die nach den Einschätzungen des 
Amtsarztes (Polizeiarztes) beurkun-
dete MdE von 50 v. H. ist jedoch nach 
Auffassung des Gerichtes wegen 
Formfehler angreifbar und rechts-
widrig. Die Ausführungen des Amts-
arztes seien verglichen mit den 
Gutachten der externen Sach-
verständigen zu pauschal, „nicht an-
nähernd konkret“ bezogen auf die 
jeweilige Schädigung mit einer nur 
„groben Verortung der Beschwer-
den“ und deshalb für das Gericht 
nicht nachvollziehbar.

Dieser Argumentation folgend, er-
kannte der Richter im vorliegenden 
Urteil nur eine MdE von 40 v. H.an. 
Der Dienstherr trägt die Kosten des 
Verfahrens und hat der Beamtin den 
seit 2013 einbehaltenen Unfallaus-
gleich bezogen auf die MdE von 40 v. 
H. rückwirkend zu erstatten und in 
der Zukunft zu zahlen. Die Beamtin 
hätte nun die Möglichkeit, bei einer 
Verschlechterung des Gesundheits-
zustandes auf Antrag eine erneute 
Überprüfung zu veranlassen.

Das Urteil ist nicht wie erhofft aus-
gefallen. Die MdE wurde zu Ungun-
sten der Klägerin um 10 v. H. abge-
senkt. Und dennoch stellt es für die 
Beamtin eine Schadensbegrenzung 
dar. Der Dienstherr konnte nicht 
nachweisen, dass die Bescheide über 
die Anerkennung der Dienstunfälle 
als rechtswidrig zurückgenommen 
werden müssen.

Es wäre zu wünschen gewesen, 
dass auf Rechtsvorschriften, wie sie 
in § 62 Bundesversorgungsgesetz 
(BVG) und § 48 Verwaltungsverfah-
rensgesetz (VwVfG), in denen Ein-
schränkungen für die Rücknahme 
eines rechtswidrigen Verwaltungs-
aktes aufgeführt sind, eingegangen 
worden wäre, denn wenn dieser eine 
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einmalige oder laufende Geldlei-
stung ... gewährt oder hierfür Vor-
aussetzung ist, darf er nicht zurück-
genommen werden, soweit der 
Begünstigte auf den Bestand des 
Verwaltungsaktes vertraut hat ... !

Im Vertrauen auf die Korrektheit 
der Jahrzehnte zurückliegenden 
Verwaltungsakte mit der Anerken-
nung einer MdE von 50 v. H. ließ sich 
die Beamtin im gegenseitigen Ein-
vernehmen mit ihrer Dienststelle aus 
gesundheitlichen Gründen infolge 
von mehreren Dienstunfällen in den 
vorzeitigen Ruhestand versetzten. 
Sie verzichtete damals auf Rechts-
mittel. Mit dem vorliegenden Urteil 
fällt nun ein Teil der Geldleistungen 
aus dem Unfallausgleich weg. Ob 
der Dienstherr ein Unfallruhegehalt 
gemäß § 39 SächsBeamtVG gewährt, 
befindet sich in Anlehnung an das o. 
g. Urteil gegenwärtig noch in der 
Prüfung.

1. Die Gutachter erhalten in der 
„Bitte um ... fachgutachterliche Stel-
lungnahme“ vom Dienstherrn be-
reits Hinweise zu dessen Erwar-
tungshaltung in Bezug auf das zu 
erstellende Gutachten.

Dem Gutachter wurde mitgeteilt, 
dass „Zweifel an den bisherigen po-
lizeiärztlichen Feststellungen“ (Be-
fangenheit) und auch „insgesamt 
Zweifel an den bisherigen Feststel-
lungen zu Unfallfolgen, unfallbe-
dingten Beschwerden und den 
bisherigen MdE-Feststellungen be-
stehen.“ Der Dienstherr maßt sich 
auch an, darauf hinzuweisen, welche 
Befunde aus früherer Kindheit und 
Vergangenheit als Vorschäden zu 
werten sein könnten.

In den gutachterlichen Ausführun-
gen finden sich nun auch als Vor-
schäden gewertete Befunde, die 
nachweislich gar nicht die vom 
Dienstunfall geschädigten Struktu-
ren betroffen haben und teilweise 
auch fehlerhaft oder falsch waren.

2. Wenn Beamte vom Dienstherrn 
zu Nachuntersuchungen aufgefor-

dert werden, stellt dieser dem Amts-
arzt/Gutachter einen Kurztext in 
Anlehnung an die Unfallschilderung 
aus der Dienstunfallanzeige zur 
Verfügung. Je häufiger diese Kurz-
texte im Rahmen beabsichtigter 
Nachuntersuchungen von unter-
schiedlichen Sachbearbeitern um-
formuliert wurden, desto höher wa-
ren die Informationsverluste. Die 
Kurzschilderungen waren im vorlie-
genden Fall mitunter derart sinnent-
stellt, dass ein mit den speziellen 
Dienstabläufen nicht vertrauter ex-
terne Gutachter den tatsächlichen 
Unfallablauf mit den schädigenden 
Folgen nicht  mehr eindeutig nach-
vollziehen konnte.

3. Weil es in den Akten nach so 
langer Zeit nicht mehr genau fest-
stellbar war, ob sofort nach den Un-
fällen ein Arztbesuch und eine Be-
funderhebung erfolgte, wollte der 
zweite Gutachter den kausalen Zu-
sammenhang zwischen den Unfällen 
und den Erstschadensbildern nicht 
bestätigen.

4. Zur Beurteilung lagen nicht 
mehr alle bildgebenden Unterlagen, 
wie z. B. Röntgenbilder, aus den Zei-
ten der Unfälle vor. Sie konnten auch 
wegen Verjährungen nicht mehr 
nachträglich beschafft werden. Der 
Dienstherr wollte nun die Beweislast 
der Beamtin zuschieben.

Stolperfallen für den Beamten 
im Rahmen von Dienstunfall-

Nachuntersuchungen

Um spätere Unklarheiten zu ver-
meiden und für Rechtsmittel eine 
Grundlage zu schaffen, ist es empfeh-
lenswert, folgende Aspekte zu beach-
ten:

1. Bei der Dienstunfall-Sofortmel-
dung (möglichst schon am Unfalltag) 
ist auf eine sorgfältige Schilderung des 
Unfallherganges zu achten. Auch ge-
kürzte Formulierungen im Rahmen 
der nachfolgenden Dienstunfall-Un-
tersuchungen durch Vorgesetzte, Zeu-
gen, Ärzte oder den Dienstherrn sind 
auf die Sinnwahrung zu überprüfen.

2. Nach Dienstunfällen sollte mög-
lichst sofort ein Arzt aufgesucht wer-
den, um den Erstkörperschaden zu 
erfassen (Kausalität).

3. Eine regelmäßige Akteneinsicht-
nahme in die Unfallakten ist empfeh-
lenswert und kann verhindern, dass 

sich nachweisbar fehlerhafte Befunde 
durch den Subjektivitätsfaktor eines 
Arztes einschleichen können.

4. Wenn möglich, sollte sich der 
verunglückte Beamte alle ärztlichen 
Befunde/ Röntgen/ MRT zum Dienst-
unfall von den behandelnden Ärzten 
aushändigen lassen und selbst archi-
vieren.

Die Patientenakten werden in den 
Arztpraxen nicht unbegrenzt aufge-
hoben und sind dann später als Nach-
weis nicht mehr verfügbar.

5. Die Einsichtnahme der dienstun-
fallgeschädigten Person in ärztliche 
Gutachten zum Sachverhalt sowie in 
die Einschätzungen zur Festlegung 
der MdE sollte unbedingt erfolgen, um 
schon im Rahmen von Anhörung bzw. 
Widerspruch auf Fehler oder Unge-
nauigkeiten hinweisen zu können.

Dienstunfallfürsorge 
ist kein Selbstläufer

Mit dem Diensteid ist der Beamte 
gemäß Sächsischem Beamtengesetz 
§§ 63 ff Verpflichtungen gegenüber 
seinem Dienstherrn dem Freistaat 
Sachsen eingegangen. Im Gegenzug 
hat der Freistaat Sachsen als Dienst-
herr seine Fürsorgepflicht zu erfüllen 
(Bundesbeamtengesetz (BBG) § 78; § 
45 Beamtenstatusgesetz (BeamtStG); 
Bürgerliches Gesetzbuch (BGB) §§ 
617 bis 619).

Die Fürsorgepflicht des Dienstherrn 
im Rahmen der Unfallfürsorge scheint 
nicht immer ein Selbstläufer zu sein 
und muss notfalls oft mit rechtlichen 
Mitteln eingefordert werden. Es ist 
schwer vorhersehbar, ob nachträgli-
che Untersuchungen von Beamten zu 
länger zurückliegenden Dienstunfäl-
len mit Augenmerk auf die Sparpoli-
tik zu Gun-sten des Geschädigten 
oder doch eher zu Gunsten des 
Dienstherrn ausfallen werden.

In den beklagten Rücknahme-Be-
scheiden des Landesamtes für Steu-
ern und Finanzen heißt es nämlich 
bezogen auf § 48 VwVfG, dass „das 
allgemeine und zu berücksichtigen-
de fiskalische Interesse dem Vertrau-
ensschutz vor geht“.

Als Mitglied der GdP ist man auf 
der sicheren Seite, wenn man im 
Zweifelsfall Rechtsberatung oder 
Rechtsbeistand beantragt.

Randi Friese

Tipps und Hinweise:

Faktenauswahl aus der Einsicht- 
nahme in die Dienstunfallakte, die 
den Gutachtern Anhaltspunkte und 
Argumente lieferten, die Rechtmä-
ßigkeit der DU-Anerkennungen in 
Frage zu stellen:
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Struktur der Ausbildung in ...
… Sachsen

Die Ausbildung der Beamten des 
Polizeivollzugsdienstes in der Lauf-
bahngruppe 1 (früher mittlerer Dienst) 
ist in der Sächsischen Ausbildungs- 
und Prüfungsordnung für die Fach-
richtung Polizei vom 3. August 2015 
geregelt. In der Ausbildung für die 
zweite Einstiegsebene der Laufbahn-
gruppe 1 der Polizei im Freistaat 
Sachsen verteilen sich derzeit circa 
1350 Polizeimeisteranwärter auf die 
drei Schulstandorte Schneeberg, 
Chemnitz und Leipzig. 

Die 30-monatige Ausbildung glie-
dert sich in zwei Ausbildungsabschnit-
te. Der erste Ausbildungsabschnitt 
umfasst zwölf Monate fachtheoreti-
schen Unterricht und endet mit einer 
Zwischenprüfung. Diese besteht aus 
zwei praktischen Prüfungen und einer 
Prüfungsklausur.

Der zweite Ausbildungsabschnitt 
beginnt mit einem zweimonatigen 
Praktikum in den Polizeidirektionen. 
Danach folgt zwölf Monate fachtheo-
retischer Unterricht, der mit dem 
praktischen und schriftlichen Teil der 
Laufbahnprüfung abschließt. Am 
Ende der Ausbildung absolvieren die 
Polizeimeisteranwärter ein viermona-
tiges Praktikum, an dessen Ende die 
mündlich-praktische Prüfung steht.

Versäumt ein Beamter aus von ihm 
nicht zu vertretenden Gründen mehr 
als ein Viertel eines Ausbildungsab-
schnittes, kann ihm die Wiederholung 
auf Antrag gestattet werden. Hat der 
Prüfungsteilnehmer die Zwischen- 
oder Laufbahnprüfung nicht bestan-
den, kann er die jeweilige Prüfung 
einmal wiederholen. Die Wiederho-
lungsprüfung findet innerhalb von 
vier bis zwölf Wochen nach Bekannt-
gabe des Nichtbestehens der Prüfung 
statt.

Neben der Regelausbildung gibt es 
eine um sechs Monate verkürzte Aus-
bildung für ehemalige Angehörige 
der Wachpolizei sowie eine auf vier 
Jahre und fünf Monate gestreckte 
Ausbildung für Kaderathleten in der 
Sportfördergruppe.

Claudia Fischer

… Thüringen

Ausbildung und Prüfung im Vorbe-
reitungsdienst regelt die Thüringer 
Verordnung über die Ausbildung und 
Prüfung im mittleren Polizeivollzugs-
dienst (ThürAPOPVD). Die Ausbil-
dung gliedert sich in fachtheoretische 
und berufspraktische Abschnitte. 
Fachtheoretisch ist das Bildungszen-
trum der Thüringer Polizei in Meinin-
gen zuständig. Die Ausbildung er-
folgt innerhalb der Ausbildungs- 
abschnitte I und II in Form von Fach-
unterricht, Leitthemen und Trainings. 
Leitthemen sind in sich abgeschlosse-
ne Ausbildungskomplexe, in denen 
in exemplarischen polizeilichen Ein-
satzsituationen der Erwerb ange-
strebter Fähigkeiten und Fertigkeiten 
fächerübergreifend und leistungsori-
entiert gefördert wird. Das Praktikum 
ist Bestandteil des Ausbildungsab-
schnittes II. Gegenstand ist die Aus-
bildung im Einsatz- und Streifen-
dienst einer Polizeiinspektion durch 
Praxisanleiter. Während der Ausbil-
dung sind schriftliche, mündliche und 
praktische Leistungs- und Befähi-
gungsnachweise zu erbringen.

Die Laufbahnprüfung besteht aus 
einem schriftlichen und einem münd-
lich-praktischen Teil. Die Einhaltung 
der Bestimmungen des Prüfungs-
rechts sowie die Organisation und 
Durchführung gewährleistet das Prü-
fungsamt bei dem für die Polizei zu-
ständigen Ministerium. Zum münd-
lich-praktischen Teil ist zugelassen, 
wer den schriftlichen Teil bestanden 
hat und er ist bestanden, wenn er mit 
mindestens 5,00 Rangpunkten be-
wertet wurde. Der Vorbereitungs-
dienst ist erfolgreich abgeschlossen, 
wenn dem Auszubildenden das Be-
stehen der Laufbahnprüfung schrift-
lich bekanntgegeben worden ist. So-
wohl die schriftliche als auch die 
mündlich-praktische Laufbahnprü-
fung kann im Fall des Nichtbestehens 
einmal wiederholt werden. Die Aus-
zubildenden werden in den nachfol-
genden Einstellungsjahrgang zurück-
versetzt. Die Ausbildung dauert zwei 
Jahre.

Monika Pape

... Sachsen-Anhalt

Die Ausbildung wird zentral an der 
Fachhochschule Polizei in Aschersle-
ben durchgeführt. Die FH Polizei ist 
auch die Einstellungsbehörde.

Am Ende der 30-monatigen Ausbil-
dung erlangen die Anwärter die Lauf-
bahnbefähigung für die LG 1.2 und 
werden von den Polizeibehörden und 
-einrichtungen zur Polizeimeisterin-
nen bzw. Polizeimeistern (A7) ernannt.

Die Ausbildung gliedert sich in 5 
Teile, mit 21 Monaten in den Kursen 
an der FH-Pol und 9 Monaten in den 
Praktika.

Am Anfang steht der Grundkurs, 
der 9 Monate dauert und in Aschersle-
ben absolviert wird. Ziel ist das Erler-
nen erster handlungs- und kompeten-
zorientierter Fertigkeiten. Seit 2018 
beginnt dieser Abschnitt mit einer 
4-wöchigen Einführungsphase.

Danach schließt sich das dreimona-
tige Berufspraktikum I an. Es wir in 
der Polizeidirektion Zentrale Dienste 
(PI-ZD), Abteilung 2 (ehemalige Lan-
desbereitschaftspolizei) durchgeführt. 
Hier werden polizeilicher Grund-
kenntnisse und Fertigkeiten erlernt 
und vertieft.

Dem schließt sich der sechsmonati-
ge Aufbaukurs an. Dieser findet wie-
der an der FH Polizei statt. Es werden 
fächerübergreifende, praxisorientier-
te, problem- und handlungsorientierte 
Kenntnisse erworben und vertieft. Der 
Kurs wird mit der Zwischenprüfung 
abgeschlossen.

Das darauf folgende sechsmonatige 
Berufspraktikum II wird in den Polizei-
inspektionen des Landes absolviert 
und soll einen umfassender Einblick in 
die praktische Polizeiarbeit geben. Es 
werden auch polizeiliche Maßnahmen 
unter Aufsicht durchgeführt.

Der sechsmonatige Abschlusskurs 
ist eine  zusammenfassende Ausbil-
dung, die mit der schriftlichen 
Laufbahnprüfung abschließt. Zum 
Schluss folgt die vierwöchige Ausbil-
dung für den Einsatz in der PI-ZD 
und der mündliche Teil der Lauf-
bahnprüfung, der in der letzten Wo-
che absolviert wird.                           

Jens Hüttich


